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Ab dem 8 . Oktober 2019 erreichen 
Sie die Geschäftsstelle der Sächsischen 
Ärzteversorgung unter folgender 
An  schrift: 

sächsische ärzteversorgung
einrichtung der 
sächsischen landesärztekammer
dr.-külz-ring 10,
01067 dresden. 

Die bekannten Telefonnummern 
behalten ihre Gültigkeit . 
Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite unter www .saev .de .

Doreen Klömich M .A .
Referentin des Geschäftsführers

Leiterin Geschäftsbereich Finanzen 
und Organisation

Sächsische Ärzteversorgung 
mit neuer Anschrift

Satzungsänderung der 
Sächsischen Ärzteversorgung

Aufgrund von § 6 des Gesetzes über 
Berufsausübung, Berufsvertretungen 
und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, 
Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie 
der Psychologischen Psychotherapeu-
ten und der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten im Freistaat Sach-
sen (Sächsisches Heilberufekammer-
gesetz – SächsHKaG) vom 24 . Mai 1994 
(SächsGVBI . S . 935), zuletzt geändert 
durch Artikel 19 des Gesetzes vom 26 . 
April 2018 (SächsGVBl . S . 198), be  schließt 
die Erweiterte Kammerversammlung 
folgende Änderung der Satzung der 
Sächsischen Ärzteversorgung .

artikel i
neuregelungen

Die Satzung in der Fassung vom 28 . 
Juni 2008, genehmigt durch Bescheid 
des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales vom 09 . September 2008, 
AZ 32-5248 .12/38 (veröffentlicht als 
Beilage im Ärzteblatt Sachsen 10/2008, 
S . 515, und im Deutschen Tierärzteblatt 
11/2008, S . 1572)

und der 1 . Änderungssatzung vom 20 . 
Juni 2009, genehmigt durch Bescheid 
des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales vom 24 . Juni 2009, AZ 

32-5248 .12/40 (veröffentlicht im Ärzte-
blatt Sachsen 07/2009, S . 394, und im 
Deutschen Tierärzteblatt 08/2009, S . 1127)

und der 2 . Änderungssatzung vom 22 . 
Juni 2013, genehmigt durch Bescheid 
des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Verbraucherschutz 
vom 2 . Juli 2013, AZ 32-5248 .12/46 
(veröffentlicht im Ärzteblatt Sachsen 
08/2013, S . 326, und im Deutschen 
Tierärzteblatt 09/2013, S . 1339) 

und der 3 . Änderungssatzung vom 14 . 
Juni 2014, genehmigt durch Bescheid 

mitteilungen der säv
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5. Satzung zur Änderung der Satzung der Sächsischen Ärzteversorgung

Der neue Verwaltungssitz der Sächsischen Ärzteversorgung in Dresden
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des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Verbraucherschutz 
vom 24 . Juni 2014, AZ 32-5248 .12/48 
(veröffentlicht im Ärzteblatt Sachsen 
07/2014, S . 288, und im Deutschen 
Tierärzteblatt 08/2014, S . 1174)

und der 4 . Änderungssatzung vom 17 . 
Juni 2017, genehmigt durch Bescheid 
des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Verbraucherschutz 
vom 25 . August 2017, AZ 32-5248 .12/53 
(veröffentlicht im Ärzteblatt Sachsen 
10/2017, S . 465, und im Deutschen Tier-
ärzteblatt 11/2017, S . 1569) wird wie 
folgt geändert:

1 . § 3 Abs . 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt:

„2Für die Wahl und Abberufung nach 
Absatz 1 Satz 2 Nr . 2 besteht Be -
schlussfähigkeit nur, wenn mindes-
tens die Hälfte der dem jeweiligen 
Berufsstand angehörenden Mitglie-
der anwesend ist .“ 

b) Folgende Sätze werden angefügt:

„7Für die Wahl und Abberufung der 
ärztlichen Mitglieder des Aufsichts-
ausschusses und des Verwaltungs-
ausschusses sind nur die ärztlichen 
Mitglieder der Erweiterten Kam-
merversammlung stimmberechtigt . 
8Für die Wahl und Abberufung der 
tierärztlichen Mitglieder des Auf-
sichtsausschusses und des Verwal-
tungsausschusses sind nur die tier-
ärztlichen Mitglieder der Erweiter-
ten Kammerversammlung stimm-
berechtigt .“

2 . § 4 Abs . 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird nach dem Wort 
„beträgt“ das Wort „jeweils“ ein-
gefügt .

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt:

„2Die Wahl der tierärztlichen Mitglie-
der erfolgt stets in der auf die Neu-
wahl der Kammerversammlung der 
Sächsischen Landestierärztekam-
mer folgenden Erweiterten Kam-
merversammlung .“

3 . § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Abs . 2 Satz 1 wird nach dem 
Wort „Kammerversammlung“ das 
Wort „jeweils“ eingefügt .

b) In Abs . 2 wird nach Satz 1 folgen-
der Satz eingefügt:

„2Die Wahl des tierärztlichen Mit-
gliedes erfolgt stets in der auf die 
Neuwahl der Kammerversammlung 
der Sächsischen Landestierärzte-
kammer folgenden Erweiterten 
Kammerversammlung .“

4 . In § 26 Abs . 1 Satz 3 wird die An -
gabe „Absatz 5“ durch die An  gabe 

„Absatz 4“ ersetzt .

5 . § 30 Abs . 2 wird wie folgt neu ge -
fasst:

„(2) 1Die Berufsunfähigkeit ist durch 
das Gutachten des von der Sächsi-
schen Ärzteversorgung bestimmten 
Arztes nachzuweisen . 2Die Sächsi-
sche Ärzteversorgung kann ergän-
zende Gutachten einholen und zur 
Feststellung, ob Berufsunfähigkeit 
noch besteht, Nachuntersuchungen 
veranlassen . 3Die Kosten, die durch 
die Beauftragung des Gutachters 
oder der Nachuntersuchung entste-
hen, trägt die Sächsische Ärztever-
sorgung .“

6 . In § 33 Abs . 1 werden nach dem 
Wort „Ehe“ die Wörter „mindestens 
1 Jahr und“ eingefügt .

7 . § 36 wird wie folgt geändert:

 a) Abs . 1 Satz 1 wird wie folgt neu 
gefasst:

„1Einem Mitglied, das die Regelal-
tersgrenze noch nicht erreicht hat, 
noch kein vorgezogenes Altersruhe-
geld bezieht und mit Beiträgen nicht 
länger als 6 Wochen in Verzug ist, 
kann auf Antrag ein Zuschuss zu 
den Kosten notwendigerweise be -
sonders aufwendiger medizinischer 
Rehabilitationsmaßnahmen ge  währt 
werden, wenn seine Berufsfähigkeit 
infolge eines körperlichen Gebre-
chens oder wegen Schwäche seiner 
körperlichen oder geistigen Kräfte 
gefährdet, gemindert oder ausge-
schlossen ist und sie durch diese 
Rehabilitationsmaßnahmen erhal-
ten, wesentlich gebessert oder wie-
derhergestellt werden kann .“

b) In Abs . 4 Satz 1 werden die Worte 
„der Verwaltungsausschuss“ durch 
die Worte „die Sächsische Ärzte-
versorgung“ ersetzt .

c) Abs . 4 Satz 2 wird gestrichen .

8 . Nach § 36 wird folgender § 37 neu 
eingefügt:

„§ 37
mitwirkungspflichten

 (1) Wer Versorgungsleistungen der 
Sächsischen Ärzteversorgung bean-
tragt oder erhält, 

 1 . hat alle Tatsachen anzugeben, die 
für die Leistungen erheblich sind, 
und auf Verlangen der Sächsischen 
Ärzteversorgung der Erteilung der 
erforderlichen Auskünfte durch 
Dritte zuzustimmen,

 2 . hat Änderungen in den Verhält-
nissen, die für die Leistung dem 
Grunde oder der Höhe nach erheb-
lich sind, unverzüglich mitzuteilen,
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 3 . hat Beweismittel zu bezeichnen 
und auf Verlangen der Sächsischen 
Ärzteversorgung vorzulegen oder 
ihrer Vorlage zuzustimmen,

 4 . soll sich auf Verlangen der Säch-
sischen Ärzteversorgung ärztlichen 
Untersuchungsmaßnahmen unter-
ziehen, soweit diese für die Ent-
scheidung über die Leistung erfor-
derlich sind, 

 5 . soll sich auf Verlangen der Säch-
sischen Ärzteversorgung einer Heil-
behandlung unterziehen, wenn zu 
erwarten ist, dass sie eine Besse-
rung seines Gesundheitszustandes 
herbeiführen oder eine Verschlech-
terung verhindern wird .

 (2) 1Die Mitwirkungspflichten nach 
Absatz 1 bestehen nicht, soweit

 1 . ihre Erfüllung nicht in einem 
angemessenen Verhältnis zu der in 
Anspruch genommenen Leistung 
steht oder

 2 . ihre Erfüllung dem Betroffenen 
aus einem wichtigen Grund nicht 
zugemutet werden kann oder

 3 . die Sächsische Ärzteversorgung 
sich durch einen geringeren Aufwand 
als der Antragsteller oder Leistungs-
berechtigte die erforderlichen Kennt-
nisse selbst beschaffen kann . 

 2Behandlungen und Untersuchungen, 

 1 . bei denen im Einzelfall ein Scha-
den für Leben und Gesundheit nicht 
mit hoher Wahrscheinlichkeit aus-
geschlossen werden kann, 

 2 . die mit erheblichen Schmerzen 
verbunden sind oder

 3 . die einen erheblichen Eingriff in 
die körperliche Unversehrtheit be -
deuten, 

 können abgelehnt werden .

 (3) Wer einem Verlangen der Sächsi-
schen Ärzteversorgung nach Absatz 1 
Nr . 4 und 5 nachkommt, erhält auf 

Antrag Ersatz seiner notwendigen 
Auslagen und seines Verdienstaus-
falles in angemessenem Umfang . 

 (4) 1Kommt derjenige, der eine Leis-
tung beantragt oder erhält, seinen 
Mitwirkungspflichten nach Absatz 1 
schuldhaft nicht nach und wird 
hierdurch die Aufklärung des Sach-
verhaltes erheblich erschwert, eine 
Besserung verhindert, unmöglich ge -
macht oder Verschlechterung her-
beigeführt, so kann die Sächsische 
Ärzteversorgung die Leistung bis zur 
Nachholung der Mitwirkung voll-
ständig oder teilweise versagen oder 
entziehen, wenn sie zuvor auf die 
Folgen schriftlich hingewiesen und 
eine angemessene Frist zur Nach-
holung der Mitwirkung gesetzt hat . 
2Die Aufforderung, sich einer Heil-
behandlung nach Absatz 1 Nr . 5 zu 
unterziehen, erfolgt durch Be  scheid .“

9 . Abschnitt VI wird Abschnitt VII und 
wie folgt gefasst:

„abschnitt vii
inkrafttreten der satzung“

10 . § 42 wird § 43 . 

11 . Nach § 41 wird Abschnitt VI wie 
folgt neu eingefügt:

„abschnitt vi
Übergangsbestimmungen“

12 . Nach Abschnitt VI wird § 42 wie 
folgt neu eingefügt:

„§ 42
Übergangsbestimmung

Die Legislaturperiode der tierärzt-
lichen Mitglieder im Verwaltungs-
ausschuss und Aufsichtsausschuss 
endet abweichend von §§ 4 Absatz 2 
Satz 1 und 5 Absatz 2 Satz 1 für die 
Wahl 2020 zur Erweiterten Kammer-
versammlung 2022 .“

artikel ii
inkrafttreten

Die vorstehenden Satzungsänderun-
gen treten zum 1 . Januar 2020 in Kraft . 

Dresden, den 15 . Juni 2019

gez . Dr . med . Steffen Liebscher
Vorsitzender des Verwaltungsaus-
schusses

gez . Dr . med . vet . Jens Achterberg
Vorsitzender des Aufsichtsausschus-
ses

gez . Erik Bodendieck
Präsident der Sächsischen Landesärz-
tekammer 

Das Sächsische Staatsministerium für 
Soziales und Verbraucherschutz hat 
mit Bescheid vom 14 . August 2019,  
AZ 32-5248 .12/60, die Genehmigung 
erteilt . 

Die vorstehende 5 . Satzung zur Ände-
rung der Satzung der Sächsischen Ärz-
teversorgung wird hiermit ausgefer -
tigt und im Ärzteblatt Sachsen und  
im Deutschen Tierärzteblatt bekannt 
gegeben .

Dresden, den 19 . August 2019 

Siegel

gez . Erik Bodendieck
Der Präsident

mitteilungen der säv




